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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Auf- 
nahme  und  Abgabe  von  größeren  Stückgütern  (5). 
Im  Hinblick  auf  eine  geordnete  Lagerungs-  und  Ent- 
nahmemöglichkeit  ist  diese  Vorrichtung  (1)  relativ 
einfach  ausgeführt  und  mit  einem  Speicherschacht 
(2)  versehen,  dessen  unteres  Ende  (2b)  in  einen 
Stückgut-Ausgabeteil  (3)  übergeht,  der  mit  einem 
nach  unten  gewölbten  Gleitboden  (6)  ausgebildet 
und  mit  einer  gegenüber  dem  Speicherschacht  ver- 
setzt  angeordneten  Stückgut-Entnahmeöffnung  (3a) 
versehen  ist. 

Der  Stückgut-Zuführöffnung  (2a)  ist  eine  Stück- 
gut-Aufgaberutsche  (4)  zugeordnet. 

FIG.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Auf- 
nahme  und  Abgabe  von  größeren  Stückgütern. 

Größere  und  damit  meist  auch  schwere  sowie 
vielfach  unhandliche  Stückgüter  müssen  oft  für 
eine  gewisse  Zeit  zwischengelagert  bzw.  bevorratet 
werden,  bevor  sie  in  entsprechender  Weise  abge- 
nommen  bzw.  verarbeitet  werden.  Wenn  es  sich 
bei  diesen  Stückgütern  um  stückige  oder  stückför- 
mig  verpackte  sowie  mehr  oder  weniger  leicht  ver- 
derbliche  Waren  handelt,  ist  es  meist  wichtig,  die 
ältere  Stückware  möglichst  vor  der  frisch  hinzuge- 
kommenen  Stückware  aus  dem  Lagervorrat  zu  ent- 
nehmen. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  bei  möglichst  schonender  Handhabung  der 
Stückgüter  und  bei  relativ  einfachem  konstruktivem 
Aufbau  der  Vorrichtung  stets  eine  ausreichende 
Bevorratungsmöglichkeit  sowie  eine  Entnahme  der 
jeweils  am  längsten  gelagerten  Stückgüter  zu  ge- 
währleisten. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  im  Kennzeichen  des  Anspruches  1  angegebe- 
nen  Merkmale  gelöst. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  dieser  Erfindung 
sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Bei  dieser  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist 
ein  im  wesentlichen  aufrechter  Speicherschacht 
vorgesehen,  dessen  oberes  Ende  eine  Stückgut- 
Zuführöffnung  aufweist  und  dessen  unteres  Ende 
in  einen  Stückgut-Ausgabeteil  übergeht,  der  mit 
einem  zumindest  im  Bereich  unterhalb  des  Spei- 
cherschachtquerschnittes  nach  unten  gewölbten 
Gleitboden  ausgebildet  und  mit  einer  -  im  Grundriß 
der  Vorrichtung  betrachtet  -  gegenüber  dem  Spei- 
cherschacht  bzw.  Speicherschachtquerschnitt  ver- 
setzt  angeordneten  Stückgut-Entnahmeöffnung  ver- 
sehen  ist.  Bei  dieser  relativ  einfach  aufgebauten 
Vorrichtung  kann  durch  eine  geeignete  Wahl  der 
Schachthöhe  auf  einfache  Weise  die  Menge  der 
vorzugsweise  zu  bevorratenden  bzw.  einzulagern- 
den  Schuttguter  bestimmt  werden,  wobei  der  Quer- 
schnitt  des  Speicherschachtes  zweckmäßig  den  je- 
weils  zu  bevorratenden  Schüttgütern  angepaßt  wer- 
den  kann,  so  daß  die  Stückgüter  zumindest  im 
Speicherschacht  einzeln  übereinander  bzw.  aufein- 
ander  gelagert  werden  können.  Auf  diese  Weise  ist 
zuverlässig  gewährleistet,  daß  aus  dem  unten  an- 
geordneten  Stückgut-Ausgabeteil  stets  die  am 
längsten  eingelagerten  Gutstücke  ausgegeben  und 
entnommen  werden  können,  während  am  oberen 
Ende  des  Speicherschachtes  stets  das  frisch  nach- 
gefüllte  bzw.  aufgegebene  Stückgut  lagert. 

Da  ferner  das  untere  Ende  des  Speicher- 
schachtes  -  möglichst  stufenlos  -  in  den  Stückgut- 
Ausgabeteil  übergeht,  wobei  dies  insbesondere  für 
den  Anschluß  des  gewölbten  Gleitbodens  an  die 
entsprechende  Seitenwand  des  Speicherschachtes 
gilt,  wird  in  diesem  unteren  Stückgut-Ausgabeteil 

dafür  gesorgt,  daß  die  gewissermaßen  aneinander- 
gereihten  Gutstücke  aus  dem  Speicherschacht 
gleichmäßig  nachrutschen  können  und  auf  dem 
gewölbten  Gleitboden  in  dieser  aneinandergereih- 

5  ten  Ordnung  selbsttätig  bis  zu  der  Stückgut-Ent- 
nahmeöffnung  rutschen  bzw.  gleitend  geführt  wer- 
den  können,  und  zwar  so,  daß  stets  das  älteste 
Gutstück  als  erstes  entnommen  werden  kann.  Die 
Form  und  Größe  der  Wölbung  des  Gleitbodens 

io  kann  in  geeigneter  Weise  dazu  beitragen,  daß  die 
in  den  Stückgut-Ausgabeteil  nachrutschenden 
Stückgüter  so  weit  abgebremst  werden,  daß  das 
jeweils  vorderste  Gutstück  nicht  selbsttätig  aus  der 
Stückgut-Entnahmeöffnung  herausgeschoben  wird. 

75  Bei  relativ  hohen  Speicherschächten  wird  es 
im  Hinblick  auf  eine  schonende  Weiterleitung  der 
einzelnen  Stückgüter  im  allgemeinen  von  Vorteil 
sein,  wenn  zwischen  den  oberen  und  unteren  En- 
den  des  Speicherschachtes,  vorzugsweise  etwa  im 

20  mittleren  Bereich  der  Schachthöhe,  wenigstens 
eine  Einrichtung  zum  Abbremsen  der  durch  die 
Stückgut-Zuführöffnung  frisch  aufgegebenen 
Stückgüter  angeordnet  ist.  Ob  in  dem  Speicher- 
schacht  in  geeigneter  Hohe  nur  eine  einzige  Ab- 

25  bremseinrichtung  oder  eventuell  mehrere  solcher 
Abbremseinrichtungen  über  die  Höhe  verteilt  ange- 
ordnet  sind,  wird  sich  im  allgemeinen  nach  der 
Gesamthöhe  des  Speicherschachtes,  nach  der  ma- 
ximal  zulässigen  Fallhöhe  für  das  jeweilige  Stück- 

30  gut  und  dementsprechend  nach  der  Bruchempfind- 
lichkeit  dieser  Stückgüter  selbst  oder  der  sie  auf- 
nehmenden  Verpackung  richten.  Obwohl  eine  sol- 
che  Abbremseinrichtung  generell  in  jeder  geeigne- 
ten  Weise  ausgebildet  und  im  Speicherschacht  an- 

35  geordnet  werden  kann,  werden  hierfür  Abbremsein- 
richtungen  in  Form  wenigstens  einer  in  den  Innen- 
raum  des  Speicherschachtes  hineinragenden 
Bremsklappe  oder  in  Form  wenigstens  eines  in  den 
Innenraum  des  Speicherschachtes  hineinragenden 

40  Bremsschiebers  besonders  bevorzugt.  Sowohl 
Bremsklappe  als  auch  Bremsschieber  können  in 
ihrer  Abbremswirkung  auf  die  Stückgüter  durch 
vorzugsweise  in  ihrer  Federspannung  einstellbare 
Federn  vorgespannt  sein.  Hierbei  ist  es  ganz  allge- 

45  mein  auch  möglich,  z.  B.  zwei  sich  gegenüberlie- 
gende  Bremsklappen  oder  Bremsschieber  vorzuse- 
hen,  die  relativ  gegeneinander  verschwenkbar  bzw. 
verschiebbar  gehaltert  sind,  um  als  geeignete  Ab- 
bremseinrichtung  zu  wirken. 

50  Für  ein  beguemes  Aufgeben  der  einzulagern- 
den  Stückgüter  ist  es  ferner  vorteilhaft,  wenn  der 
Stückgut-Zuführöffnung  am  oberen  Schachtende 
eine  gegen  diese  Zuführöffnung  geneigte  Stück- 
gut-Aufgaberutsche  zugeordnet  ist. 

55  Obwohl  diese  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
allgemein  für  die  Aufnahme  und  Abgabe  sehr  ver- 
schiedener  Stückgüter  verwendet  werden  kann,  be- 
steht  eine  ganz  besonders  bevorzugte  Anwendung 
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darin,  daß  diese  erfindungsgemäße  Vorrichtung  für 
die  Aufnahme  und  Einzelabgabe  von  stückgutför- 
mig  verpackten  Lebensmitteln,  insbesondere  von 
stückigem  Gefriergut,  ausgebildet  ist,  wobei  wenig- 
stens  alle  mit  den  verpackten  Lebensmitteln  in 
Berührung  kommenden  Vorrichtungsteile  aus  le- 
bensmittelverträglichem,  nicht-oxidierenden  Materi- 
al  hergestellt  sind.  Gerade  bei  diesen  meist  relativ 
leicht  verderblichen  Stückgütern  ist  es  von  großer 
Bedeutung,  daß  jeweils  das  älteste  Stückgut  aus 
der  Bevorratung  entnommen  wird  und  daß  frisch 
eingelagertes  Stückgut  (Gefriergut)  nicht  mit  dem 
älteren,  bereits  länger  lagernden  Stückgut  (Gefrier- 
gut)  vermischt  wird.  Auf  diese  Weise  behält  man 
stets  eine  besonders  gute  und  zuverlässige  Kon- 
trolle  über  die  Haltbarkeit  dieser  stückgutförmig 
verpackten  Lebensmittel  (insbesondere  Gefriergü- 
ter). 

Durch  diese  erfindungsgemäße  Vorrichtung 
wird  somit  gewissermaßen  eine  Art  kombinierte 
Speicher-  und  Spendevorrichtung  gebildet,  in  der 
bevorzugt  z.  B.  in  Säcke  oder  Beutel  verpackte 
(lose  eingepackte  oder  eingeschweißte)  Lebensmit- 
tel  wie  mehr  oder  weniger  unregelmäßige  Fleisch- 
stücke,  Speckstücke,  Obst-  und  Gemüseportionen 
oder  dgl.  bis  zum  Verbrauch  oder  Verkauf  zwi- 
schengelagert  bzw.  allgemein  bevorratet  werden 
können.  Selbstverständlich  können  auch  andere  re- 
gelmäßige  oder  unregelmäßige  größere  Stückgüter 
in  der  erläuterten  Weise  eingelagert,  bevorratet  und 
vereinzelt  abgegeben  werden. 

Die  Erfindung  sei  nachfolgend  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert.  In  dieser  teilweise  sche- 
matisch  gehaltenen  Zeichnung  zeigen 

Fig.1  einen  Vertikalschnitt  durch  ein  erstes 
Ausführungsbeispiel  der  erfindungsge- 
mäßen  Vorrichtung,  mit  einer  im  Spei- 
cherschacht  angeordneten  Bremsklap- 
pe; 

Fig.2  eine  Querschnittsansicht  etwa  entlang 
der  Linie  II-II  in  Fig.1  ; 

Fig.3  eine  Perspektivansicht  eines  zweiten 
Ausführungsbeispieles  der  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung,  bei  dem  u.  a. 
ein  Bremsschieber  im  Speicherschacht 
angeordnet  ist; 

Fig.4  eine  Teil-Seitenansicht  des  Speicher- 
schachtes  im  Bereich  des  Bremsschie- 
bers; 

Fig.5  eine  Perspektivansicht  eines  weiteren 
Ausführungsbeispieles  der  Vorrichtung 
in  vollkommen  geschlossener  Ausfüh- 
rung  mit  isolierten  Wänden; 

Fig.6  eine  Teil-Vertikalschnittansicht  des 
oberen  Speicherschachtendes,  zur  Er- 
läuterung  einer  Ausführungsvariante 
zum  Beispiel  der  Fig.5. 

Ein  erstes  Ausführungsbeispiel  der  erfindungs- 
gemäßen  Vorrichtung  sei  anhand  der  Fig.1  und  2 
beschrieben.  Hiernach  enthält  die  Aufnahme-  und 
Abgabevorrichtung  1  als  Hauptteile  einen  im  we- 

5  sentlichen  aufrechten  Speicherschacht  und  einen 
unteren  Stückgut-Ausgabeteil  3. 

Der  Speicherschacht  2  wird  im  allgemeinen 
etwa  -  wie  in  Fig.1  veranschaulicht  und  wegen 
einer  guten  Raumausnutzung  meist  bevorzugt  - 

io  etwa  senkrecht  ausgerichtet  sein,  obwohl  mit  einer 
nach  der  einen  oder  anderen  Seite  schräg  ausge- 
richteten  Stellung  sich  eine  im  wesentlichen  gleich- 
artige  Speicher-  und  Ausgabewirkung  erzielen  läßt. 
Der  Speicherschacht  2  besitzt  an  seinem  oberen 

15  Ende  eine  im  vorliegenden  Beispiel  allgemein  offe- 
ne  Stückgut-Zuführöffnung  2a,  und  er  geht  an  sei- 
nem  unteren  Ende  2b  stufen-  bzw.  absatzlos  (vgl. 
Fig.1)  in  den  Stückgut-Ausgabeteil  3  über. 

Der  Stückgut-Zuführöffnung  2a  am  oberen 
20  Ende  des  Speicherschachtes  2  ist  eine  gegen  die- 

se  Zuführöffnung  2a  geneigte  Stückgut-Ausgaber- 
utsche  4  zugeordnet.  Hierbei  kann  es  vorteilhaft 
sein,  wenn  die  dieser  Stückgut-Aufgaberutsche  4 
gegenüberliegende  Seitenwand  2c  des  Speicher- 

25  Schachtes  2  -  wie  in  Fig.1  dargestellt  -  etwas  höher 
gezogen  ist,  um  einem  Herausfallen  von  frisch  zu- 
geführten  Stückgütern  5  vorzubeugen. 

Der  sich  an  den  Speicherschacht  2  unten  direkt 
anschließende  Stückgut-Ausgabeteil  3  der  Vorrich- 

30  tung  1  ist  mit  einem  zumindest  im  Bereich  unter- 
halb  des  Speicherschacht-Querschnittes  nach  un- 
ten  gewölbten  Gleitboden  6  ausgebildet  und  mit 
einer  -  im  Grundriß  betrachtet  -  gegenüber  dem 
Speicherschacht  2  versetzt  angeordneten  frei  zu- 

35  gänglichen  Stückgut-Entnahmeöffnung  3a  verse- 
hen.  Dieser  Gleitboden  6  ist  vorzugsweise  -  im 
Vertikalschnitt  (Fig.1)  betrachtet  -  in  Form  eines 
Bogens  mit  im  wesentlichen  gleichbleibendem 
Krümmungsradius  R  gewölbt.  Hierbei  wird  es  fer- 

40  ner  vorgezogen,  daß  sich  der  Gleitboden  6  mit 
dieser  Wölbung  vorzugsweise  vom  Übergang  am 
unteren  Speicherschachtende  3b  bis  zur  Stückgut- 
Entnahmeöffnung  3a  erstreckt  (wie  in  Fig.1  veran- 
schaulicht). 

45  Bei  der  bisher  beschriebenen  Ausbildung  wird 
es  im  allgemeinen  zweckmäßig  sein,  wenn  die 
Stückgut-Zuführöffnung  2a,  der  Speicherschacht  2 
über  seine  ganze  Höhe  und  der  Stückgut-Ausgabe- 
teil  einen  im  wesentlichen  gleichbleibenden  lichten 

50  Querschnitt  in  bezug  auf  den  Durchgang  der  Stück- 
güter  5  aufweisen.  Wie  Fig.1  zeigt,  kann  der  Spei- 
cherschacht  2  dabei  gerade  und  senkrecht  verlau- 
fend  ausgeführt  sein,  wobei  er  -  wie  Fig.2  zeigt  - 
bevorzugt  einen  im  wesentlichen  rechteckigen 

55  Querschnitt  besitzt,  obwohl  generell  auch  mehr 
oder  weniger  runde  oder  abgerundete  Quer- 
schnittsformen  im  Rahmen  der  Erfindung  möglich 
sind.  In  diesem  Zusammenhang  sei  noch  erwähnt, 
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daß  bei  diesem  ersten  Ausführungsbeispiel  gemäß 
Fig.1  und  2  der  Speicherschacht  2  und  im  wesent- 
lichen  auch  der  Stückgut-Ausgabeteil  3  im  wesent- 
lichen  geschlossene  Seitenwände  aufweisen,  mit 
Ausnahme  der  genannten  Öffnungen. 

Gerade  bei  Stückgütern,  die  selbst  oder  deren 
Verpakkungen  verhältnismäßig  aufprallempfindlich 
sind,  ist  es  von  Vorteil,  wenn  ab  einer  entsprechen- 
den  Mindesthöhe  des  Speicherschachtes  zwischen 
den  oberen  und  unteren  Enden  dieses  Speicher- 
schachtes  2  wenigstens  eine  Einrichtung  zum  Ab- 
bremsen  der  durch  die  Stückgut-Zuführöffnung  2a 
frisch  aufgegebenen  Stückgüter  5  angeordnet  ist. 
Wieviele  Abbremseinrichtungen  tatsächlich  notwen- 
dig  sind  und  entlang  der  Schachthöhe  angeordnet 
werden  müssen,  wird  sich  im  allgemeinen  nach  der 
Gesamtschachthöhe  und  nach  der  Aufprallempfind- 
lichkeit  der  eingeworfenen  Stückgüter  richten.  Viel- 
fach  wird  es  bereits  ausreichend  sein,  entspre- 
chend  dem  Beispiel  der  Fig.1  nur  eine  solche 
Abbremseinrichtung  vorzugsweise  im  mittleren  Be- 
reich  der  Schachthöhe  vorzusehen. 

Gemäß  diesem  ersten  Ausführungsbeispiel 
wird  die  Abbremseinrichtung  (bzw.  jede  Abbrems- 
einrichtung)  durch  eine  an  der  einen  Schachtseite 
bzw.  Schacht-Seitenwand  2d  über  eine  Schwenk- 
achse  7  schwenkbar  gelagerte  und  in  den  Innen- 
raum  2e  des  Speicherschachtes  2  hineinragende 
Bremsklappe  8  gebildet,  die  durch  Federn  9  (bei- 
spielsweise  eine  Art  Blattfedern)  in  Richtung  des 
Schachtinnenraumes  2e  bzw.  auf  die  gegenüberlie- 
gende  Schachtseitenwand  2c  vorgespannt  ist.  An- 
stelle  der  in  Fig.1  angedeuteten  Blattfedern  9  kön- 
nen  selbstverständlich  auch  alle  anderen  geeigne- 
ten  Federn  bzw.  Federeinrichtungen  Verwendung 
finden,  die  denselben  Zweck  erfüllen  und  vorzugs- 
weise  in  ihrer  Federspannung  eingestellt  werden 
können,  wobei  letzteres  durch  ein  direktes  Verstel- 
len  der  Federkraft  oder  durch  Auswechseln  einzel- 
ner  Federn  gegen  solche  mit  schwächerer  oder 
stärkerer  Federspannung  erreicht  werden  kann.  In 
jedem  Falle  soll  diese  unter  Federspannung  ste- 
hende  Bremsklappe  8  so  wirken,  daß  von  oben  her 
aufgegebene  Stückgüter  im  Speicherschacht  2  in 
ihrer  Fallgeschwindigkeit  optimal  abgebremst  und 
schonend  nach  unten  weitergeleitet  werden  können 
(jedoch  ohne  daß  sie  hierdurch  festgeklemmt  wer- 
den  können). 

Der  Speicherschacht  2  und  der  Stückgut-Aus- 
gabeteil  3  sowie  die  Stückgüt-Aufgaberutsche  4 
können  -  wie  in  den  Fig.1  und  2  angedeutet  -  in 
einem  gemeinsamen  Rahmengestell  10  sowie  -  wie 
bereits  weiter  oben  angedeutet  -  bis  auf  die  Stuck- 
gut-Zuführöffnung  und  die  Stückgut-Entnahmeöff- 
nung  3a  mit  im  wesentlichen  geschlossenen  Sei- 
tenwänden  ausgebildet  sein. 

Durch  die  in  Fig.1  z.  T.  grob  eingezeichneten 
Stückgüter  5  läßt  sich  ohne  weiteres  die  bereits 

weiter  oben  kurz  geschilderte  Funktion  der  erfin- 
dungsgemäßen  Aufnahme-  und  Abgabevorrichtung 
1  erkennen.  Es  kann  somit  für  ein  schonendes 
Aufgeben  und  Zuführen  frischer  Stückgüter  5,  für 

5  ein  ausreichendes  Bevorraten  dieser  Stückgüter 
sowie  für  ein  zuverlässiges  Entnehmen  des  jeweils 
ältesten  Gutstückes  gesorgt  werden,  wobei  die 
Ausbildung  des  Stückgut-Ausgabeteiles  3  mit  dem 
gewölbten  Gleitboden  6  für  ein  zuverlässiges  und 

io  geordnetes  Nachrutschen  der  bevorrateten  Stück- 
güter  5  bis  zur  Entnahmeöffnung  3a  Sorge  trägt 
und  wobei  die  einzelnen  Gutstücke  in  einer  beque- 
men  Höhe  aus  dieser  Stückgut-Entnahmeöffnung 
3a  entnommen  werden  können,  wenn  letztere  etwa 

15  gemäß  Fig.1  angeordnet  ist. 
Das  anhand  der  Fig.3  und  4  veranschaulichte 

zweite  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen 
Aufnahme-  und  Abgabevorrichtung  1'  ist  weitge- 
hend  ähnlich  aufgebaut,  wie  das  zuvor  anhand  der 

20  Fig.1  und  2  geschilderte  erste  Ausführungsbeispiel, 
so  daß  gleichartige  Bauteile  mit  denselben  Bezugs- 
zeichen  unter  Hinzufügung  eines  Striches  bezeich- 
net  sind  und  sich  somit  eine  nochmalige  detaillierte 
Erläuterung  im  allgemeinen  erübrigt. 

25  Ein  erster  auffallender  Unterschied  zwischen 
dem  ersten  Ausführungsbeispiel  und  dem  zweiten 
Ausführungsbeispiel  ist  darin  zu  sehen,  daß  der 
Speicherschacht  2'  und  der  Stückgut-Ausgabeteil 
3'  sowie  die  der  Stückgut-Zuführöffnung  2a'  zuge- 

30  ordnete  Stückgut-Aufgaberutsche  4'  in  einem  ge- 
meinsamen  Rahmengestell  10'  ausgebildet  sind, 
für  das  eine  weitgehend  offene  Bauweise  der  Vor- 
richtung  1'  gewählt  ist,  wobei  von  den  Schachtsei- 
tenwänden  nur  die  sich  gegenüberliegenden  Sei- 

35  tenwände  2c'  und  2d'  und  vom  unteren  Stückgut- 
Ausgabeteil  3  im  wesentlichen  alle  Seitenwände 
sowie  der  nach  unten  gewölbte  Gleitboden  6'  im 
wesentlichen  geschlossen  sein  können.  Die  im  we- 
sentlichen  offenen  Wandbereiche  des  Rahmenge- 

40  stells  10'  können  hierbei  jedoch  durch  entspre- 
chende  Verstrebungen  so  ausgeführt  sein,  daß  kein 
eingelagertes  Gutstück  seitlich  herausfallen  kann. 

Des  weiteren  unterscheidet  sich  dieses  zweite 
Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig.3  und  4  von 

45  dem  ersten  Ausführungsbeispiel  (Fig.1  und  2) 
durch  die  Ausbildung  der  dort  im  Speicherschacht 
2'  angeordneten  Abbremseinrichtung  für  die  Stück- 
güter.  Diese  Abbremseinrichtung  ist  gemäß  den 
Fig.3  und  4  nämlich  durch  wenigstens  einen  von 

50  der  einen  Schachtseite  (Schachtseitenwand  21  d') 
her  in  den  Innenraum  2e'  des  Speicherschachtes  2' 
hineinragenden,  gleitbeweglich  gehalterten  Brems- 
schieber  11  gebildet,  der  durch  Federn  12  in  Rich- 
tung  des  Schachtinnenraumes  2e'  vorgespannt  ist 

55  und  an  seiner  Oberseite  eine  geneigte  Gleitfläche 
11a  aufweist,  die  beispielsweise  durch  ein  ausrei- 
chend  steil  bzw.  schräg  gestelltes  Gleitblech  gebil- 
det  sein  kann.  Wie  in  den  Fig.3  und  4  ferner  zu 

4 
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erkennen  ist,  sind  die  dort  vorzugsweise  als 
Schraubenfedern  (Druckfedern)  ausgebildeten  Fe- 
dern  12  in  der  Weise  auf  Stellspindeln  13  angeord- 
net,  daß  sich  dadurch  die  Federspannung,  mit  der 
der  Bremsschieber  11  in  Richtung  des  Doppelpfei- 
les  14  gleitbeweglich  ist,  in  der  jeweils  erforderli- 
chen  Weise  eingestellt  werden  kann. 

Bei  diesem  zweiten  Ausführungsbeispiel  ist  der 
Bremsschieber  11  an  seinen  sich  gegenüberliegen- 
den  Stirnseiten  in  zwei  parallel  zueinander  verlau- 
fenden  Führungsschienen  15  gleitbeweglich  ge- 
führt,  die  rechtwinklig  zu  der  Speicherschacht-Sei- 
tenwand  bzw.  Schachtseite  2d'  verlaufen,  in  die  der 
Bremsschieber  11  von  außen  her  hineinbewegbar 
ist.  Diese  Führungsschienen  15  und/oder  die  mit 
ihnen  in  Gleiteingriff  stehenden  Seitenteile  des 
Bremsschiebers  11  sind  aus  einem  Material  mit 
niedrigem  Reibungskoeffizienten  hergestellt,  insbe- 
sondere  einem  entsprechenden  Kunststoffmaterial. 
Durch  diese  Gleitbeweglichkeit  in  den  Führungs- 
schienen  15  (in  Richtung  des  Doppelpfeiles  14) 
sowie  durch  die  Wahl  bzw.  Einstellung  der  Federn 
12  wird  sichergestellt,  daß  ein  von  oben  her  in  den 
Speicherschacht  2'  eingeworfenes  Gutstück  zum 
einen  schonend  und  ausreichend  in  seiner  Fallge- 
schwindigkeit  abgebremst  werden  kann,  und  zum 
andern  besteht  nicht  die  Gefahr  eines  Festklem- 
mens  eines  abgeworfenen  Gutstückes  seitens  des 
Schiebers  11.  Die  Gleitoberfläche  1a  des  Brems- 
schiebers  11  wird  dabei  in  der  Weise  geneigt  sein, 
daß  von  Seiten  eines  abgeworfenen  Gutstuckes 
eine  ausreichende  Horizontalkomponente  auf  den 
Bremsschieber  11  ausgeübt  wird,  damit  letzterer 
trotz  der  ausreichenden  Abbremswirkung  auch  in 
Richtung  des  Pfeiles  14  (in  Fig.4  nach  link)  auswei- 
chen  kann,  um  das  Gutstück  dann  nach  unten 
durchrutschen  zu  lassen. 

Der  Stückgut-Ausgabeteil  3'  mit  seiner  Stück- 
gut-Entnahmeöffnung  3a'  und  dem  Gleitboden  6' 
ist  ansonsten  gleichrtig  ausgeführt  und  an  das  un- 
tere  Ende  des  Speicherschachtes  2'  angeschlossen 
wie  im  ersten  Ausführungsbeispiel. 

Das  in  Fig.5  als  Perspektivansicht  dargestellte 
dritte  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemäßen 
Aufnahme-  und  Abgabevorrichtung  1"  stellt  gewis- 
sermaßen  eine  Weiterbildung  des  anhand  der  Fig.1 
und  2  veranschaulichten  ersten  Ausführungsbei- 
spieles  dar,  so  daß  wiederum  im  wesentlichen 
gleichartige  Bauteile  mit  denselben  Bezugszeichen 
unter  Hinzufügung  eines  Doppelstriches  versehen 
sind  und  eine  nochmalige  detaillierte  Beschreibung 
dieser  Bauteile  unterbleiben  kann. 

Bei  diesem  dritten  Ausführungsbeispiel  der 
Vorrichtung  1"  fällt  zunächst  auf,  daß  die  Stückgut- 
Zuführöffnung  2a"  am  oberen  Ende  des  Speicher- 
schachtes  2"  durch  einen  vorzugsweise  als  Klapp- 
deckel  16  ausgeführten  Deckel  verschließbar  ist; 
und  auch  die  Stückgut-Entnahmeöffnung  3a"  des 

sich  am  unteren  Ende  2b"  des  Speicherschachtes 
2"  anschließenden  Stückgut-Ausgabeteils  3"  kann 
durch  einen  vorzugsweise  als  Klappdeckel  17  aus- 
geführten  Deckel  verschlossen  werden.  Auf  diese 

5  Weise  sind  nicht  nur  die  Seitenwände  des  Spei- 
cherschachtes  2"  und  des  Stückgut-Ausgabeteiles 
3"  (einschließlich  dessen  Gleitboden)  im  gemeinsa- 
men  Rahmengestell  10"  vollkommen  geschlossen 
ausgebildet,  sondern  dazu  sind  auch  noch  die 

io  Stückgut-Zuführöffnung  2a"  und  die  Stückgut-Ent- 
nahmeöffnung  3a"  verschließbar,  was  bei  verschie- 
denen  Stückgütern,  beispielsweise  Lebensmitteln, 
von  Vorteil  und  daher  erwünscht  sein  kann. 

Gerade  bei  dieser  dritten  Ausführungsform  der 
15  Vorrichtung  1"  und  für  den  Fall,  daß  es  sich  bei 

den  einzulagernden  und  stückgutförmig  verpackten 
Lebensmitteln  um  stückiges  Gefriergut  handelt,  das 
u.  U.  auch  einmal  etwas  länger  gelagert  werden 
soll,  kann  es  ferner  besonders  vorteilhaft  sein, 

20  wenn  zumindest  einige  Seitenwände  von  Speicher- 
schacht  2"  und/oder  Stückgut-Ausgabeteil  3"  sowie 
zumindest  der  Klappdeckel  16  der  Stückgut-Zu- 
führöffnung  2a"  -  wie  nur  ganz  schematisch  in 
Fig.5  durch  Schlangen  gestrichelt  angedeutet  -  als 

25  Isolierwände  mit  darin  angeordneten  Kühleinrich- 
tungen,  vorzugsweise  mit  kühlmitteldurchströmten 
Leitungen  bzw.  -schlangen  18  ausgebildet  sind. 

Während  im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.5 
noch  eine  gesonderte  Stückgut-Aufgaberutsche  4" 

30  (wie  auch  bei  den  vorhergehenden  Ausführungsbei- 
spielen)  der  Stückgut-Zuführöffnung  2a"  zugeord- 
net  ist,  besteht  gemäß  der  Ausführungsvariante  der 
Fig.6  auch  die  Möglichkeit,  die  Stückgut-Aufgaber- 
utsche  24  in  Form  eines  Klappdeckels  derart  aus- 

35  zubilden,  daß  bei  offener  Stückgut-Zuführöffnung 
2a"  -  wie  in  Fig.6  durch  ausgezogene  Linien  darge- 
stellt  -  dieser  Bauteil  24  in  seiner  aufgeklappten 
Stellung  -  wie  erwähnt  -  die  Stückgut-Aufgaberut- 
sche  bildet,  während  er  in  seiner  -  in  Fig.6  nach 

40  links  -  in  Richtung  des  Pfeiles  25  geschwenkten 
und  strichpunktiert  dargestellten  Stellung  die  Funk- 
tion  eines  die  Stückgut-Zuführöffnung  2a"  ver- 
schließenden  Klappdeckels  übernimmt.  Diese  kom- 
binierte  Klappdeckel/Aufgaberutsche  24  kann  über 

45  eine  Schwenkachse  26  am  oberen  Ende  der  ent- 
sprechenden  Schachtseitenwand  2c"  einseitig 
schwenkbar  gelagert  sein. 

Wenn  die  erfindungsgemäße  Aufnahme-  und 
Abgabevorrichtung  bevorzugt  in  der  beschriebenen 

50  Weise  für  die  Aufnahme,  Speicherung  und  Einzel- 
abgabe  von  stückigen  bzw.  stückförmig  verpackten 
Lebensmitteln  Verwendung  finden  soll,  dann  ist  es 
zweckmäßig,  wenn  wenigstens  alle  mit  den  ver- 
packten  Lebensmitteln  in  Berührung  kommenden 

55  Vorrichtungsteile  aus  lebensmittelverträglichem, 
nichtoxidierendem  Material  hergestellt  sind.  Diese 
Vorrichtungsteile  können  dementsprechend  aus 
Edelstahl  (z.  B.  V2A  o.  ä.)  oder  aus  einem  geeigne- 

5 
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ten  Kunststoffmaterial  oder  auch  aus  einer  geeigne- 
ten  Kombination  von  Edelstahl-  und  Kunststoffteilen 
hergestellt  sein. 

Gerade  wenn  diese  erfindungsgemäße  Vorrich- 
tung  -  wie  anhand  der  Fig.5  und  6  beschrieben  -  in 
den  entsprechenden  Wänden  mit  Kühlmittelleitun- 
gen  ausgestattet  ist,  dann  ergibt  sich  hierdurch 
gleichzeitig  eine  Art  Tiefkühltruhe,  so  daß  kein  be- 
sonderer  Kühlraum  notwendig  ist  und  diese  Vor- 
richtung  unabhängig  überall  aufgestellt  werden 
kann.  Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  dar- 
über  hinaus  in  verschiedenen  Größen  universell 
verwendbar,  beispielsweise  in  Supermärkten,  Groß- 
küchen,  Restaurants  und  dgl.  mehr.  Bei  der  Ausbil- 
dung  der  vollkommen  geschlossenen  und  wenig- 
stens  teilweise  mit  Kühlmittelleitungen  versehenen, 
vollkommen  geschlossenen  Vorrichtung  können 
alle  Wände  und  Deckel  mit  geeignetem  Isolierma- 
terial  (z.  B.  Schäummaterial)  ausgerüstet  sein. 

Bei  allen  aufgezeigten  und  erläuterten  Ausfüh- 
rungs-  und  Aufstellungsmöglichkeiten  kann  diese 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  relativ  einfach  und 
kostensparend  hergestellt  werden,  wobei  sie  in  je- 
der  Ausführungsform  für  eine  besonders  raumspa- 
rende  und  sehr  geordnete  Lagerung  bzw.  Speiche- 
rung  der  jeweiligen  Stückgüter  sorgt. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Aufnahme  und  Abgabe  von 
größeren  Stückgütern,  mit  einem  im  wesentli- 
chen  aufrechten  Speicherabschnitt,  dessen 
oberes  Ende  eine  Stückgut-Zuführöffnung  auf- 
weist  und  dessen  unteres  Ende  in  einen  Stück- 
gut-Ausgabeteil  übergeht, 
gekennzeichnet  durch  die  Kombination  folgen- 
der  Merkmale: 

a)  der  Speicherabschnitt  ist  in  Form  eines 
Speicherschachtes  (2,  2',  2")  vorgesehen 
und  der  Stückgutausgabeteil  (3,  3',  3")  ist 
mit  einem  unterhalb  des  Speicherschacht- 
querschnittes  nach  unten  gewölbten  Gleit- 
boden  (6,  6')  ausgebildet  sowie  mit  einer  - 
im  Grundriß  betrachtet  -  gegenüber  dem 
Speicherschacht  versetzt  angeordneten 
Stückgut-Entnahmeöffnung  (3a,  3a',  3a") 
versehen,  wobei  sich  die  Wölbung  vom 
Übergang  am  unteren  Speicherschachtende 
(2b)  bis  zur  Stückgut-Entnahmeöffnung  er- 
streckt; 
b)  der  Stückgut-Zuführöffnung  (2a,  2a',  2a") 
ist  eine  Stückgut-Aufgaberutsche  (4,  4',  4") 
zugeordnet; 
c)  der  Speicherschacht  (2,  2',  2"),  der 
Stückgut-Ausgabeteil  (3,  3',  3")  und  die 
Stückgutaufgaberutsche  (4,  4',  4")  sind  in 
einem  gemeinsamen  Rahmengestell  (10, 
10',  10")  ausgebildet. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  den  oberen  und  unter- 
en  Enden  des  Speicherschachtes  (2,  2',  2") 
vorzugsweise  etwa  im  mittleren  Bereich  der 

5  Schachthöhe,  wenigstens  eine  Einrichtung  (8, 
11,  8")  zum  Abbremsen  der  durch  die  Stück- 
gut-Zuführöffnung  (2a,  2a',  2a")  frisch  aufge- 
gebenen  Stückgüter  (5)  angeordnet  ist. 

io  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abbremseinrichtung  durch 
wenigstens  eine  an  der  einen  Schachtseite 
(2d)  schwenkbar  gelagerte,  in  den  Innenraum 
(2e)  des  Speicherschachtes  (2,  2")  hineinra- 

15  gende  Bremsklappe  (8,  8")  gebildet  ist,  die 
durch  Federn  (9)  in  Richtung  des  Schachtin- 
nenraumes  -  vorzugsweise  mit  einstellbarer 
Federspannung  -  vorgespannt  ist. 

20  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Abbremseinrichtung  durch 
wenigstens  einen  von  der  einen  Schachtseite 
(2d')  her  in  den  Innenraum  (2e')  des  Speicher- 
schachtes  (2")  hineinragenden,  gleitbeweglich 

25  gehalterten  Bremsschieber  (11)  gebildet  ist, 
der  durch  Federn  (12)  in  Richtung  des 
Schachtinnenraumes  -  vorzugsweise  mit  ein- 
stellbarer  Federspannung  -  vorgespannt  ist  und 
an  seiner  Oberseite  eine  geneigte  Gleitfläche 

30  (1  1  a)  aufweist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Bereich  zweier  sich  gegen- 
überliegender  Seitenwände  des  Speicher- 

35  Schachtes  (2')  zwei  parallel  zueinander  verlau- 
fende  Führungsschienen  (15)  zur  gleitbewegli- 
chen  Halterung  des  Bremsschiebers  (11)  ange- 
ordnet  sind. 

40  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Stückgut-Zuführöffnung  (2a, 
2a',  2a")  am  oberen  Schachtende  eine  gegen 
diese  Zuführöffnung  geneigte  Stückgut-Aufga- 
berutsche  (4,  4',  4",  24)  zugeordnet  ist. 

45 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Gleitboden  (6,  6')  im  Stück- 
gut-Aufgabeteil  (3,  3',  3")  -  im  Vertikalschnitt 
betrachtet  -  in  Form  eines  Bogens  mit  im  we- 

50  sentlichen  gleichbleibendem  Krümmungsradius 
(R)  gebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Stückgut-Zuführöffnung  (2a, 

55  2a',  2a"),  der  Speicherschacht  (2,  2',  2")  über 
seine  ganze  Höhe  und  der  Stückgut-Augabe- 
teil  (3,  3',  3")  einen  im  wesentlichen  gleichblei- 
benden  lichten  Querschnitt,  vorzugsweise  ei- 

6 
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nen  rechteckigen  lichten  Querschnitt,  aufwei-  sind, 
sen. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Rahmengestell  (10')  mit  teil-  5 
weise  geschlossenen  Seitenwänden  ausgebil- 
det  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Rahmengestell  (10,  10")  mit  10 
vollkommen  geschlossenen  Seitenwänden  aus- 
gebildet  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stückgut-Zuführöffnung  75 
(2a")  am  oberen  Ende  des  Speicherschachtes 
(2")  sowie  die  StückgutAufnahmeöffnung  (3a") 
des  Stückgut-Ausgabeteiles  (3")  durch  je  einen 
Deckel,  vorzugsweise  einen  Klappdeckel  (16, 
17),  verschließbar  sind.  20 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stückgut-Aufgaberut- 
sche  (24)  in  Form  einer  einseitig  schwenkbar 
gelagerten  Klappe  derart  ausgeführt  ist,  daß  25 
sie  gleichzeitig  den  Klappdeckel  für  die  Stück- 
gut-Zuführöffnung  (2a")  bildet. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  einige  Seiten-  30 
wände  des  Speicherschachtes  (2")  und  des 
Stückgut-Ausgabeteiles  (3")  sowie  zumindest 
der  der  Stückgut-Zuführöffnung  (2a")  zugeord- 
nete  Deckel  (16)  als  Isolierwände  mit  darin 
angeordneten  Kühleinrichtungen,  vorzugsweise  35 
mit  kühlmitteldurchströmten  Leitungen  (18) 
ausgebildet  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sie  für  die  Aufnahme  und  Einzel-  40 
abgäbe  von  stückgutförmig  verpackten  Le- 
bensmitteln,  insbesondere  von  stückigem  Ge- 
friergut,  ausgebildet  ist,  wobei  wenigstens  alle 
mit  den  verpackten  Lebensmitteln  in  Berüh- 
rung  kommenden  Vorrichtungsteile  aus  lebens-  45 
mittelverträglichem,  nicht-oxidierendem  Materi- 
al  hergestellt  sind. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  alle  mit  den  ver-  50 
packten  Lebensmitteln  in  Berührung  kommen- 
den  Vorrichtungsteile  aus  Edelstahl  hergestellt 
sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge-  55 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  alle  mit  den  Le- 
bensmitteln  in  Berührung  kommenden  Vorrich- 
tungsteile  aus  Kunststoffmaterial  hergestellt 
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